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Cörentafel
auf dem felüe ücr Lyn

fiel:
■eeutmmt Karl Schmidt,  Lehrer an der

gewerbl. Fortbildungsschule Hahustürtcn
Ehre seinem Andenkens

la agmawuracffiu«

Der Könia von Württemberg hat dem
Gasschutz-Offizier Oberlentirant Professor
I>r. iox . Arthur Fischer,  Inhaber
des Eisenieu Kreuzes. Sobn misercs Mit-
gtirdes Oberingmieur M. Fischer, den
Königliche» Friedrichsordcn2 Klaffe»rit
Schwertern am blauen Baude persönlich
überreicht.

Wir bitten um Mitteilung über die für das
Vaterland gefallenen Mitglieder , sowie über Mit¬
glieder, denen im Felde eine Auszeichnung ver¬
liehen Mrde.

vckarmtmaGung
des 2cntralüorftancks.

Velriffi die Abhaltung einer Mitgllederver«
kammlung des Gewerbevereius für Nassau

zu Limburg a. d. L.
Nachdem die gegenwärtigen Zeitverhültnisse

angezeigt erscheinen lassen , in diesem
Frühjahr eine ordentliche Generalversammlung
des Gewerbevereins für Nassau zu berufen,
eine Fühlungnahme mit den Lokalgewerbever¬
einen und Aussprache über die z. Zt . in der
Behandlung befindlichen wichtigen Angelegen¬
heiten aber dringend erwünscht ist, hat der
engere Vorstand beschlossen, wieder eine all¬
gemeine Mitgliederversammlung
abzul -alten und zlvar am Sonntag , oen
£ Mai , vormittags 10 Uhr i n Liin-
«urg (Gasthaus „Alte Post " ,, mit folgender
-Tagesordnung:

1. Erstattung des Jahresberichtes.
2 . Bercht uird Beratung über di« Bildung

getverblicher skreisverbände und Errichtung
gewerblicher Beratung ^- und AuSkunfts-
stellen.

3 . Bercht und Beratung über die Errichtung
eurer Krankenkasse für selbständige Hand¬
werker und Gewerbetreibende.

4. Bericht und Beratung über die Bildung
gewerblicher Schiedsgerichte.

5. Wünsche und Anträge aus der Versamm¬
lung.

Um für eine ausgiebige Besprechung der ein¬
zelnen Berichte nlehr Zeit zu gewinnen , ist der
Beginn der Versammlung schon aus 10 Uhr
vormittags festgesetzt worden . Nötigenfalls
tvird uni 12 oder 1 Uhr eine kurze Mittags¬
pause eingelegt - werden . Für Bereitstellung
eines einfachen Mittagessens zu 2 Mark ist
Sorge getragen worden . Fleisch- und Brot¬
karten sind dazu aber mitzubringen . Ob es
Möglich ist , für alle Teilnehmer an der Ver¬
sammlung Mittagessen zu geben , ist noch zwei¬
felhaft . Es wird sich datier empfehlen , sich mit
entsprechendem Mundvorrat zu versehen-

Wir laden die Lokalgewerbevereine zu der
Versammlung ein und bitten , einige Vertreter
dazu zu entsenden . Da die Versammlung kein
Beschlußreicht wie die ordentliche Generalver-
sainmlung hat , so steht jedem Mitglied die
Teilnahme frei . Ein zahlreicher Besuch ist bei
der Wichtigkeit der Tagesordnung sehr er¬
wünscht . Insbesondere legen wir Wert auf die
Teilnahme der Vereins -Vorsitzenden.

Wiesbaden,  den 12. Zlpril 1917.
Der Zentralvorstand

des Gewerbevercius fft* Nassau.
An sämtliche Lokalvorstände.

Die neuen MHMucrn.
Die neuen Steuern vom Besitz, vom Ver¬

kehr und von der Kohle , die zur Deckung des
Fehlbetnrges von 1,2 Milliarden Mark im
Reichshauöl,alt für das Rechnungsjahr 1917
dienen sollen , sind vom Reichstag in der Haupt¬
suche in Uebcreinstitnmuug mit den Vorlagen
der verbündeten Regierungen und im tresent-
lichen auch in Höhe des veranschlagten Er¬
trages bewilligt worden.

Das Gesetz über die Erhebung eines Zu¬
schlags zur Kriegsfteuer bestimmt , daß
nutzer der nach dem Reichskriegssteuergesetz von
1916 geschuldeten Kriegsabgabe ein Zuschlag
von 20 °,o ju dem auf Grund des Reichskriegs-
sieuergesetzes fälligen Steuerbetrage erhoben
wird . Dem allseitig befürworteten Gedanken,
daß in Zukunft int Bereiche der Steuergesetz¬
gebung allgemein dem Familienstunde Berück¬
sichtigung zuteil werden mutz , trägt die Bestim-
muug des 8 1 Rechnung , daß , wenn das Ge¬
samtvermögen des Steuerpflichtigen nach oem
Stande oes 31 . Dezeinber 1916 (Ende des Ver-
aulagungszeitraumes nach dem Besitz- und
Kriegssteuergesetz ) IM 000 Mark nicht über¬
steigt und wenn mehr als 2 Kinder unter 18
Jahren vorhanden sind , der Zuschlag ermäßigt
wird : bei mehr als '2  Kindern aus 15 °/«, bei
mehr als 3 Kindern auf 10°/«, bei mehr als
4 Kindern auf 5 °/» ; bei mehr als 5 Kindern
tvird der Zuschlag nicht erhoben . Dem Antrag
auf Ermäßigung , den der Steuerpflichtige ge¬
gebenenfalls zu stellen hat , ist nur stattzugebem
wenn die Ermäßigung binnen einem Monat
nach Zustellung des Steuerbescheids bzw. der
nachträglichen Mitteilung (z Z des Zuschlag-
gesetzes ) beantragt ist.

Bon d§ n übrigen Bestimmungen des Ge¬
setzes, iu denen die Vorschriften des Reichs¬
kriegssteuergesetzes sinngemäß , auf das Zu-
schlaggesetz übertrageil werden , verdient beson¬
dere Erwähnung der neu eingefügte 8 6z, wel¬
cher Berücksichtigung einer während der Gel¬
tungsdauer des Zuschlaggesetzes eintretenden
Bermög ens - oder Ge >v tun Minderung
anstcebt und zu diesem Zweck bestimmt : „ Ma¬
chen steuerpflichtige Einzelpersonen oder Gesell¬
schaften glaubhaft , datz das Jahr , das auf den
vom Kriegsstcuersatz erfaßten Zeitraum folgt,
zu etiler Vermögensminderung oder einem
Mindergewinn in Höhe von mindestens einen!
Fünftel des steuerpflichtigen Bermögenszu-
wachses oder Mehrgewinns geführt hat oder
führen wird , so ist auf ihren Antrag der Zu¬
schlag bis auf die iveitere gesetzliche Regelung
ohne Sicherheitsleistung zu stunden . Die be¬
zahlte Kriegsabgäbe sowie etwaige im neuen
Jahre gemachte Zuwendungen zu kirchlichen,
mildtätigen oder gemeinnützigen Zwecken sind
hierbei nicht zu berücksichtigen ."

Bei der Entrichtung der Zuschlagsbeträge,
die mit der Abgabe zu den gleichen Fristen
und Teilbeträgen erhoben iverden , sollen die
Kriegsanleihen  des Deutschen Reichs
ebenso wie bei der Kriegsahgabe selbst au
Z a h l u » g s st a t t angenommen iverden . Ge¬
gen die Möglichkeit , datz seitens der Bun¬
desstaaten  oder Gemeinden  tveitere Zu¬
schläge erhoben und auf diese Weise schließlich
die ganzen in den ersten 3 Kriegsjahren er¬
zielten Gewinne weggesteuert werden , will der
neue 8 7z Sicherheit schaffen , welcher bestimmt:
„Die Erhebung eines Zuschlages zur Kriegs¬
steuer sowie die Sonderbesteuerung des Ber-
mögenSzuwachses , Mehreinkvmniens und Mehr¬
gewinns für einen von der Kriegsfteuer er¬
faßten Zeitraum durch die Bundesstaaten oder
Gemeinden (Gemeipdeverbände ) ist unzulässig ."

Das Zuschlaggesetz soll sich aus einen zwei¬
jährigen Zeitraum erstrecken . Während Ge¬
sellschaften  nach den : Abschluß , eines
neuen Geschäftsjahres veranlagt werden kön¬
nen , können die Einzelpers onen  erst nach
Ablauf des zweijährigen neuen Beranlagungs-
zeitraumes , also erst im Frühjahr 1919 ver¬
anlagt werden.

Ter Gesetzentwurf über Sicherung - er
Kriegsfteuer ist vom Reichstag ohne Ab¬
änderung genehmigt worden . Nach 8 1 haben
die nach dem Reichskriegssteuergesetze steuer¬
pflichtigen Einzelpersonen  auf Verlan¬
gen der Steuerbehörde Sicherheit für eine künf¬
tige Kriegsfteuer zu leisten , wenn sie ihren
Wohnsitz oder Aufenthalt in das Ausland ver¬
legen wollen . In 88 2 bis 4 wird für die steuer¬
pflichtigen Gesellschaften  die Bildung
einer neuen Kriegssteuerrücklage in Höhe von
60 °/« des in dem weiteren Kriegs geschäftsjahr
erzielten Mehrgewinns vorgeschrieben . Für die.
Geltung des neuen Sicherungsgesetzes läuft,
das erste Geschäftsjahr vom 1. September 1916
bis 31 . August 1917 , das letzte Geschäftsjahr
vom 1. Juli 1017 bis 30 . Juni 1918 . Die Sichel
rungsmaßnahme ist auf den Zeitraum eines
weiteren ' (vierten ) Kriegsgeschäftsjahres be¬
schränkt , weil in naher Zeit , voraussichtlich im,
Herbst 1917 , ein neues Krieassteuer-
g e s e tz vorgelegt werden soll.

Schluß folgt.
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Zahlreiche Geschäftsleute widmen sich dem
vaterländisctM Hilfsdienst . Da entstehen, wie
aus den Äleußerungen der Fach- und Tages¬
preise zu entnehmen ist, den Hilssdienstpflich-
tlgen auf den an sich schon sehr verschlungenen
Pfaden der Besteuerung neue Probleme , beson¬
ders durch die Frage : Wie verhält es sich jetzt
mit dcr Besteuerung zur Einkommen-
steuer  aus der neuen Beschäftigung ; gehören
die Hi lssdienstpflichtigen jetzt nicht auch zum
aktiven 5>eer , so daß in Hinblick hierauf die
Besteuerung des Einkommens überhaupt aus¬
geschlossen ist? — Wir wollen versuchen, diese
Frage iv volkstümlicher Auffassung zu klären.

Die rechtliche Beurteilung dieser Frage
untersteht verschiedenen Gesetzen, nämlich §46
des Reichs- Militär -Gesetzes, § 5 Ziffer 3 des
Einkommensteuer -Gesetzes und § 2 des Ge¬
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom
5. Dezember 1916. — Das zuerst genannte
Gesetz hat folgenden Wortlaut : „Bon der Be¬
steuerung sind ausgeschlossen: das Militärein¬
kommen der Personen des Unteroffizier - und
Gemeinenstandes und derjenigen Offiziere, die
das im -Etat für Unteroffiziere und Gemeine
ausgeworfene Diensteinkomnien beziehen, so¬
wie während der Zugehörigkeit zu einem in der
Kriegs iormation befindlichen Teile des Hee.es
oder der Marine das Militäreinkommen aller
Angehörigen des aktiven Heeres und der
Marine ." Demnach würde er sich fragen : Was
sind Angehörige der aktiven Heere und der
Marine ? Darauf gibt § 38 des Reichs-Mili¬
tärgesetzes folgende Auskunft:

„Zum aktiven Heere gehören : Die Militär¬
personen des Friedensstandes (hier folgen tvei-
tcre Ausfühningen , die uns nicht interessieren ),
ferner die aus dem Beurlaubtenstande zum
Dienst einberufenen Offiziere, Aerzte, Militär-
beamteu und Mannschaften vom Tage, zu
welchem sie einberufen sind, bis znm Ablauf
des Tages der Wcderentlassung , ferner alle
in der Kriegszeit zum Heeresdienst aufge-
botenen oder freiwillig eingetretenen Offiziere,
Aerzte, Militärbeamten und Mannschaften,
welche zu keiner der vorgenannten Kategorie
gehören usw. und endlich die Zivilbeamten
der Militärverwaltung , vom Tage ihrer Ent¬
lassung."

Gehören nun unter diese Personen auch die
„Hilfsdienstpflichtigen " ? 8 2 des Gesetzes über
den vaterländischen Hilfsdienst sagt uns , was
Hilfsdienstpflichtige sind : „Als im vaterlän¬
dischen Hilfsdienst tätig gelten alle Personen,
die bei Behörden , behördlichen Einrichtungen,
die in der Kriegsindustrie , in der Land- und
Forstwirtschaft , in der Krankenpflege, in
kriegswirtschaftlichen Organisationen jeder Art
oder in sonstigen Bernsen und Betrieben , die
für Zwecke der Kriegsführnng oder Volksver-
sorgnng unniittelbar oder mittelbar Beden-
tung haben , besänftigt sind."

Auch aus dieser Bestimmung ergibt sich
keine direkte Zugehörigkeit derHilssdienstpfnch - '
tigen zum aktiven Heere. Run gibt es unter
den Hilfsdienstpflichtigen aber drei Klassen von
Personen , und zwar solche I, die bereits im
Hilfsdienst tätig sind, II , solche, die sich vor
oder nach der Aufforderung des Kricgsamts
zu diesem Dienst freiwillig meldeten und end¬
lich III, solche, die durch den sogenannten
„Ausschuß" zum Hilfsdienst hcrangezogen wer¬
den. Läßt sich aus dieser Spezialisierung eine
Zugehörigkeit zum Heere konstruieren?

Klasse I besteht aus solchen Personen , die
bereits als Hilssdienstpflichtige tätig sind. Dar¬
unter befinden sich vorzugsweise die Ange¬
stellten der Kriegsgcsellschaften, der Dttrni-
tivns 'abriken , der Nahrungsmittel - und Klei-
dervcrforgung usw. Diese Personen können
nicht als Militärpersonen angesprvchen wer¬
den, denn sie sind ja , trotzdem sie für die
Kriegswirtschaft arbeiten , geirau "so wie im
Frieden aus ihren Einkommen steuerpflichtig.
Klasse II und III. Der freiwillig eintretende
Hilssdienstpflichtige wird für seinen Dienst ent¬
lohnt und zwar nach dem Arbeitsvertrag , den

er mit seinem 'Arbeitgeber eingegangen ist. Für
Klasse III ist die Entlohnung durch den orts¬
üblichen Tageslohn vorgesehen. Auch diese Per¬
sonen sind nicht Angehörige des aktiven Heeres
oder der Marine , wenngleich das Gesetz das
neue Wort „Kriegsleistungspflicht " neben der
bisher bestehenden „Wehrpflicht " geprägt hat.
Ausnahmen bilden auch nicht solche Hilfsdienst-
pflichtigen. die zur Ausübung des Wachdienstes
in der Garnison , bei den Brücken oder zunr
Ueberwachungsdienst bei den Eisenbahnen be¬
stellt werden . Selbst ein direkt mit der Heeres-
oder der Marineverwaltung abgeschlossener
Dienstvertrag macht den Hilfsdienstpflichtigen
nicht zur Militär Person, denn zu allen Zeiten
hat es Bürger gegeben, die freiwillig oder
nach dem Zwang der 'Verhältnisse solcheDienste
verrichteten . Anderseits hat es in Kriegszeiten
auch Soldaten gegeben, die au Stelle von
Zivilisten Wirtschastsdienste in der Heimat oder
in den Etappen ausübten.

Eine weitere Frage , die jetzt vielfach auf-
tauchl, ist die, ob die Entschädigung , die man
den Hilfsdienstpflichtigen zahlt , überhaupt als
Einkommen anzusehen ist ? Nicht alle Bezüge
sind nach dein Gesetz steuerpflichtig , besonders
solche, die nicht zum Lebensunterhalt oder zum
Sparen ausreichen . Aber die Hilfsdicnstpflich-
tigen erhalten überall eine angemessene Be¬
zahlung und von der Klasse III soll auch keiner
in dieser Hinsicht nachstehen, denn es ist der
„ortsübliche Tageslohn " vorgesehen, d. h. nach
den Herwigen teuren Zeiten eine «gute Bezah¬
lung.

Hiernach haben alle Hilssdiensipflichtigen
ihr Einkornmen, das sie als solche beziehen,
zu versteuern und auch ihr übriges Einkom¬
men, das sie in ihrem bürgerlichen Berufe
haben, ist nach wie vor staats - und kom-
mnnalsteuerpflichtig . Die Erhöhung des Ein-
kommens durch die .Hilfsdienstpflicht hat die
Erhöhung der bereits veranlagten Steuer nicht
zur Folge, wie auch eine Verringerung des Ein¬
kommens durch die Hilssdicnstpf icht unbeacht¬
lich ist. Nur wenn nrchgewiescn wird , daß
während des laufenden Steuerjahres infolge
Unglückssälle sich das Einkommen einesStcuer-
pilichtigen um mehr als den fünften Teil ver¬
ringert hat , kann eine Ermäßigung der Steuer
eintreten . Dr . R . (Wiesbadener Zeitung.)

Die DertrctimgsfeefugmJlc acr ehe,
trauen von ttricvKeirnchmcrn.
In den zalreichen, wegen des Kriegs er¬

gangenen Gesetzen und Verordnungen beziehen
sich nur ganz wenige Bestimmungen auf die
Vertretung der Kriegsteilnehmer dstrch ihre
Ehefrauen . Der Grund hierfür liegt wohl
darin , daß: .einerseits das geltende Recht den
Kriegsteilnehmern genügende , wenn auch teil¬
weise etwas umständliche Möglichkeiten bietet,
ihre Interessen durch ihre Ehefrauen hinrei¬
chend zu wahren , und daß andererseits eine
Erweiterung der ehefraulichen Rechte den In¬
teressen vieler Kriegsteilnehmer zuwidergelau¬
fen wäre.

Bei der Untersuchung der Frage , inwieiveit
eine Ehefrau in der Lage ist , als Vertreterin
ihres im Felde befindlichen. krieaSgefangenen
oder verschollenen Mannes zu handeln , ist
zu unterscheiden, ob die Ehefrau Rechte wahr¬
nehmen will , welche die eigenen Vermögens¬
rechte ihres Mannes betreffen oder ob es sich,
um Angelegenheiten handelt , welche sich auf
das Vermögen der Ehefrau selbst beziehen,
welche ab-er kraft des ehelichen Güterrechts
einer Mitwirkung des Ehemannes bedürfen.

Betrachten tvir zunächst die Falle der ersten
Art , bei denen es sich um das Vermögen des
Kriegsteilnehmers selbst handelt . Am einfach¬
sten erledigt sich .die Frage , wenn der Kriegs¬
teilnehmer seine Ehefrau entweder ganz all¬
gemein (Generalvollmacht ) oder für bestimmte
Angelegenheiten (Spezialvollmacht ) bevollmäch¬
tigt hat , als seine Vertreterin aufzutreten und
für ihn zu handeln . Dann steht der lAwsrau
dieses Recht ohne weiteres zu. Die Vollmacht
kann der Ehemann seiner Frau völlig formlos,
also auch rnänblich erteilen . Besser ist es aller¬

dings , wenn die Vollmachtserteilung schrift¬
lich in beglaubigter Form erfolgt . Denn ein
Dritter , demgegenüber die Ehefrau ein Rechts¬
geschäft vornehmen will , brauchst sich darauf
nicht einzulassen , wenn ihm die Bevollmäch¬
tigung nicht nachgewiesen wird (8 174 BGB .).
Auch ist für verschiedene Rechtsgeschäfte (beson¬
ders Grundstücksachen) vorgeschrieben, daß sich
Vertreter durch eine öffentliche oder öffentlich
beglaubigte Urkunde als solche ausweisen müs¬
sen. Hat ein Kriegsteilnehmer die Bevollmäch¬
tigung feiner Ehefrau unterlassen , so kann er
auch vom Felde aus dies nachholen . Es ge¬
nügt dazu eine briefliche Mitteilung dieser
Art . Eine beglaubigte Vollmacht kann er aber
ebenfalls im Felde, nämlich vor einem Kriegst
gerichtsrat , für seine Ehefrau ausstellen
(Reichsgesetz vom 28. Mai 1901) und dieser
dann übersenden . Eine Erleichterung in oer
Vollmachtserteilung besteht gegenüber den
Friedensverhältnissen insofern, als nach Be¬
schluß des preußischen Staatsininisteviums vom
30. September 1914 ein Kriegsteilnehmer für
die von ihnr ausgestellte Vollmacht, während
der Dauer des Kriegszustandes , von jedem
Vollmachtsstempel befreit ist.

Umständlicher liegen die Dinge , lvenn oer
Kriegsteilnehmer seiner Ehefrau kerne Voll¬
macht erteilt hat . Die Ehefrau ist dann aller¬
dings berechtigt , im Rahmen ihrer Schlüssel¬
gewalt , d. h. innerhalb des häuslichen Wir¬
kungskreises, Geschäfte des Mannes für diesen
zu besorgen und ihn zu vertretet ! (§ 1357
BGB ). Sie kann also bei Bäcker und Metzger
die Lebens,nittel sijr sich und ihre Kinder
auf Rechnung des Mannes besorgen und son¬
stige Hausyaltungsbedürfnisse Reparaturen
usw. als Vertreterin ihres Mannes und kür
dessen Rechnung vornehmen lassen. Im Frie¬
den ergeben sich hierbei für die Ehefrau selten
in der Geschäftsivelt Schwierigkeiten, weil dann
der Ehemann leicht erreichbar und die Ge¬
schäftsleute daher im allgemeinen mit einer
glatten Bezahlung ihrer Forderungen rechnen.
Befindet sich aber der Mann im Felde , so ist
das nicht so sicher. Denn für die Geschäfte-
welche die Ehefrau im Rahmen ihrer Schlüssel¬
gewalt vorgenommen hat , haftet nur das Ver¬
mögen des Mannes . Wegen dessen Zahlungs¬
fähigkeit werden dann die Geschäftsleute oft
begründeten Ztveifel hegen. Eine zwangsweise!
Beitreibung wäre aber felbst bei vorhandenen
Mitteln wegen der Schutzbestimmungen für
Kriegsteilnehmer oft sehr erschwert, wenn nicht
überhaupt unmöglich. Kraft der Schlüsselge¬
walt kann eine Ehefrau ihren Mann also nur
in sehr beschränktem Umfange vertreten.

In weit ausgedehnterem Maße kann eine
unbevollmächtigte Ehefrau die Interessen ihres
Mannes nach den Bestimmungen über die Ge¬
schäftsführung ohne Auftrag  wnhr-
nehmen . Wenn sie als Geschäftsführerin han¬
delt , so wirken alle ihre Rechtshandlungen,:
welche dem wirklich«» oder mutmaßlichen Wil¬
len ihres Mannes entsprechen, für und gegen
diesen. Selbst dessen entgegensteheiider Wille
war einflußlos , wenn die Frau eine im öffent¬
lichen Interesse liegende Pflicht oder eine Un¬
terhaltspflicht des Kriegsteilnehmers erfüllt,
also z. B. Steuern und öffentliche Bersiche-
rungsbeitrüge zahlt (§ 679 BGB .). Aber daraus'
ergibt sich schon, daß die Ehefrau zwar ziemlich
unbeschränkt Verpflichtungen ihres Mannes er¬
füllen und den Mann lediglich belastende Ver¬
tragsverhältnisse abstickelri kann. Soweit es sich
aber un, Rechtsgeschäfte handelt , für deren
Zustandekommen die Mitwirkung eines Drit¬
ten nötig ist, also z. B. um Kreditaufnahme
oder Warenbestellung zur Fortführung eines
Geschäftes, ist die Ehefrau von der Bereitwil¬
ligkeit des Dritten abhängig , mit ihr als cmf-
tragloser Geschäftsführerin ihres Mannes . Ge¬
schäfte vorzunehmen . Trägt der Dritte Beden¬
ken. mit der Frau eines Kriegsteilnehmers als
auftraglose Geschäftsführerin zu verhandeln-
tveil ihm der Einblick fehlt, ob ihr Handeln
dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des
Mannes entspricht, so find auch insoweit die
Wertrrtnngsbefugnisse der Frau größtenteils
lahmgelegt . Dr . Lade-

(Blätter für Genossenschaftswesen.)
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MGlelMS! im Kielnvertzchr.
Bon Justizrat Tr . Fuld,  Mainz.

I ). H. W. Die Knappheit an den für den
Klein Handelsverkehr erforderlichen ZahstmgS-
mirteln hat in Verbindung mit den l̂ stim-
mungen des Kriegs strafrechts . wonach der¬
jenige sich strafbar macht, welcher Gegenstände
des täglichen Bedarfs , die er hat . nicht auf
Verlangen abgibt , den Anlatz zu der Erörte¬
rung der Frage gegeben, ob der Verkäufer im
Kleinhandelsverkehr zum Wechseln verpflichtet
ist? Die geltende Gesetzgebung enthält natür¬
lich keine ausdrücklichen Vorschriften hierüber,
die Entscheiduicgder Frage muß aus den allga
meinen Grundsätzen entnommen werden, ins¬
besondere aus der Anwendung deS Grundsatzes,
daß Verträge im Sinne von Treu und Glauben
»ach der Verkehrs,'itte auszulegen sind.

Pflicht des Käufers ist es , den Preis , über
den er mit dein Verkäufer einig geworden ist,
in Geld zu zahlen, also in dem Gegenstand,
der nach Maßgabe der in dem Zeitpunkt des
Berkaufsabschlusses geltenden Gesetzgcvung die
Eigenschnst als Geld im rechtlichen Sinne hat.
Kon jeher hat nun im Kleinhandelsverkehr die
Sitte bestanden, datz, wenn der von dem Käufer
hingegebene Betrag den Preis iibersteigt, den
er zu zahlen vervslichtet ist, der Verkäufer
ihm den überschießendenBetrag herauszugeben
hat und auch herausgibt ; diese Sitte ist eine
derart eingebürgerte und verbreitete , daß der
Verkäufer, wenn er nicht einen zum Wechseln
genügenden Betrag in feiner Kasse hat , zu
dem nächsten Geschäft bezw. Bankgeschäft
chickt, um sM das zum Wechseln erforderliche

Kleingeld holen zu lassen. Diese für die Zeiten
der friedenswirtschaftlichen Verhältnisse gel¬
tende Sitte hat nun keineswegs, wie mitunter
behauptet wird , in den Zeiten der Kriegswirt¬
schaft ihr Dasein eingebüßt , sie besteht viel¬
mehr heute noch ebenso gut wie in den Zeiten
der Friedenswirtschaft , nur soviel kann zuge¬
geben iverden , daß die bis zu einem gewissen
srade ungewöhnlichen und einen Ansnahme-
harakter tragenden Verhältnisse es mit sich
wmgcn, datz der Umfang der Wechselpslicht
wourch eine Beeinflussung erfährt . Treu und
Nlaubkn erfordern , datz die in einem gegebenen
Zeitpunkt bestehende Verkehrssitte berücksich-
rgt wird , nicht eine Verkehrssitte , welche für
ruhere Zeiten maßgebend war . Demgemäß ist
iber eine Wechselpslichtauch heute noch als
'eftehend anzuerkennen und derjenige Vertan¬
er , der sich auf den Standpunkt stellen würde,
k brauche nur dann zu verkaufen, wenn der
rrns der Ware ihm auf den Pfennig bezahlt
vrrd und er sei nicht verpflichtet zu wechseln,
vurde gegen Treu und Glauben im Sinne der
verkehrssttte handeln, er würde sich, falls er
veapeln kann, aber aus Eigensinn es unter¬
em zu wechseln und die Ware abzugehen, auch
mtcr Umständen wegen der Uebertretung des
^Osstrafrechts verantwortlich zu machen ha-

Selbstverständlich richtet sich aber das
»caß und der Umfang der Wechselpslicht nach
T" , „konkreten Verhältnissen : es kann dem
•■« taufet unter den heutigen IBerWGniffen

zugemutet iverden. daß er , wenn der
au,preis zwei oder drei Mark beträgt , auf

Hundertmarkschein herauszugeben ver¬
achtet ist und auf diese Weise seinen ganzen
2 **®* "" Kleingeld, den er für die übrige
"wdkchajt auch gebraucht, ausschüttet : es muß

auf die Art und Weise des Geschäfts-
miges gesehen werden, auf dem Obst- und Ge-
nrsemarkt besteht eine Wechselpflichtnicht in

gleichen Umfang wie in einem Ladenge-
: ? t:, auch zwischen den Ladengeschäften be-
JI m. dieser Hinsicht ein Unterschied, man
1,^ - ^ .uerseits an ein in der belebtesten Ge-
paftsstraße befindliches Geschäft, in dem .Hnn-

ElUlden bedient werden müssen,
ols und sonders gewechselt tverden

an ein Geschäft, in dem nur tpenige
nd n vorsprechen. Einer diese Verhältnisse
b>».^ ?^ rsch!lede berücksichtigenden Rechts-

kann die Entscheidung im Einzelfalle
ctf '̂ d̂en. Festzuhalten ist also,
wvfa» Klemhandelsverkehr eine Pflicht, den

wangenen Geldbetrag! bei Käufen zu wech¬

seln, allerdings besteht, daß aber der Umfang
sich noch den Verhältnissen des Einzelsälles
richtet . Wenn man sich, um die Wechselpslicht
zu bestreiten, aus die "Bestimmungen der Post-
und Eisenvahnvertvaltnngen berufen hat , wo¬
nach das zu entrichtende Geld abgezühlt zu
übergeben ist, so erweist sich diese Berufung
als nicht stichhaltig : es handelt sich hierbei
um besonoere Vorschriften dieser Verwaltungs¬
behörden , die außerhalb des Gebietes des Ei¬
senbahn - und Postvcrkchrs keine Anwendung
erleiden können. Uebrigens ist auch bekannt,
datz dieselben im Regelfälle keineswegs streng
gehaudhabt werden und man kann wohl be¬
haupten , daß in regelmäßigen Zeiten sich auch
im Verkehr mit diesen Peförderungsanstaltcn
eine gewisse Wechselpslicht entwickelt hat:
weder die Eisenbahn - noch die Postverwaltung
würde lediglich der in Betracht kommenden
Destlmulung wegen es ablehnen , demjenigen,
der 16 Mk. zn zahlen hat und einen Fünszig-
markschein hingibt , das Bittet oder die Marter
auszuhänoigen und den überschießenden Be¬
trag herauszugeben.

Kricgere&rung
und Kriegergräberftlrforgc.

Aus Veranlassung des Ministers der geist¬
lichen und Unter richtsangelegen Helten sowie des
Oberprästdenten der Provinz Hessen-Nassau
wurde vor kurzem eine Bezirksbera-
tungsstelle für Kriegergräverfür-
sorge  gebildet , die ihre Tätigkeit auf den
Regierungsbezirk Wiesbaden erstreckt mit Aus¬
nahme der Städte Frankfurt und Wiesbaden,
die örtliche Beratungsstellen besitzen. Tie Haupt¬
aufgabe der Bezirksberatungsstelle wird es für
absehbare Zeit sein, durch Aufklärung und Be¬
ratung einer würdigen , soldatisch schlichten
Gestaltung aller Gräber der für das Vaterland
gefallenen Krieger zn dienen . Sie wird aber
auch bei derPlanung und Ausführung vonGe-
dächtnistaseln , Ehrenmalen , Denkmälern und
GedächtniSstätten Mitwirken , wenngleich alle
größeren Denkmals - und sonstigen reicheren
Anlagen bis auf weiteres nach Möglichkeit
ganz zurückgestellt werden sollen.

Die Bezirksberatungsstelle will hiernach
1. Anregung geben zur würdigen und zweck¬
mäßigen Anlage und Hcrrichtung der Krieger¬
gräber sowie zu deren künstlerischer Ausge¬
staltung : 2. sich dauernd an Ort und Stelle
über alle in der Ausführung befindlichen An¬
lagen unterrichten und Rat erteile » : 3. über
die künstlerische Befähigung der schaffenden
Persönlichkeiten ihr Urteil abgeben und un¬
künstlerische Leistungen verhindern : 4. sich bei
allen allgemeinen und bei wichtigen Einzel¬
fragen , insbesondere über die Entwürfe zu
Grabzeichen , Friedhofsanlagen und Grabdenk¬
mälern gutachtlich äußern Und Vorschläge ina-
chen für vorbildliche , die Eigenart der örtlichen
Ueberlicsenmg und der Heimatkunst berück¬
sichtigende Ausführungsarten : 5. Einfluß ge¬
winnen auf die Grabsteinfabrikanten , Stein¬
metzen und andere auf dem Gebiete der Fried-
bofsdenkzeichen gewerblich tätigen Handwerker,
denen sie mustergültige Entwürfe zur Ver¬
fügung stellen wird . Ferner will die Bezirks-
beratungsstelle auch 6. durch gelegentliche Vor¬
trüge und Mitteilungen an die Tagespressc die
Anteilnahme an ihren Bestrebungen und das
Verständnis für ihre Aufgaben fördern.

Die Bezirksberatungsstelle richtet an alle
Verwaltungs -, kirchlichen und Militärbehörden
an die Kriegervereine , an gleichen Zielen zu-
geneigte Körperschaften , Bereinigungen und
einzelne Persönlichkeiten usw. die Bitte um
Förderung und Unterstützung ihrer Bestrebun¬
gen . Nur tnerttt die BezirkSberatunMtelst
rechtzeitig,  also möglichst schon bei der
ersten Planung von .Anlagen , die die würdige
Bestattung und Ehrung unserer fiir das Vater¬
land gefallenen Krieger bezwecken, Kenntnis
erhält , wird ihre Mitarbeit von vollem Nutzen
sein können.

Die Wezirksberatungs -stelle empfiehlt in
allen diesen Fällen eine örtliche Besprechung
noch vor dem Beginn irgend welcher

Au s a r beit  um g e n. Sie stellt ihre Mit¬
arbeit kostenlos fiir Verfügung und übernimmt
während der Kriegsbauer auf Wunsch bis auf
weiteres die Ausarbeitung aller Entwürfe . Die
Vezirksberntungsstelle wird aber schon jetzt
aus Antrag auch geeignete , für die fraglichen
Ausgaben besonders befähigte Fachleute und
Künstler namhaft machen, denen sich die Auf¬
traggeber anvertranen können. Zunächst wird
es sich während der KriegSzeit hauptsächlich
um die Anlage der Kriegergräber selber und
die Beschaffung des Entwurfs für größere Grab¬
stätten und Ehrenfriedhöfe handeln können.
Aber auch die ^kleinste Anlage von Krieger¬
grabstätten muß nach einem künstlerisch durch¬
dachten Plan erfolgen , für dessen Ausarbeitung-
die Bezirksberatu ngsstelle ihren Rat und ihre
Mitwirkung zur Verfügung stellt.

Die Mitglieder der Mzirksberntungsstelle
werden vom Regierungspräsidenten ernannt
und sind ehrenamtlich tätig . Vorsitzender ist
Regierungs - und Äaurat Radlofs in Wies¬
baden.

Gcbilfenpiüftmgcn.
Sn der vorletzten Aprilwoche wurden in

Wiesbaden die Buchdruckergehilscn -Prüfungen
für den südlichen Teil Nassaus abgehalten.
23 Gehilfen , je einer aus Braubach , Eltville,
Flörsheim , Idstein , die anderen aus Wies¬
baden, hatten sich gemeldet : drei waren an
der Setzmaschine ausgebildet , drei Maschinen¬
meister. drei sogen . Schweizerdegen , die übri¬
gen Setzer.

t^ ie praktische Prüfung bestand ans einer
Arbeits p r o be , welcher sich je zivci bis drei
Gehlsten an jo einem Wochentage zu unter¬
ziehen hatten ; die mündliche 'Prüfung wurde
am Palmsonntag für alle gemeinsam abge-
halteU.

Die Prüfungskommission  bestand aus
dem Vorsitzenden, dessen Faktor , zivei Schrift¬
setzern und einem Maschinenmeister . Die Prü-
fungs r e su kt a t e bestätigten die früheren Er¬
fahrungen : Die beste Lehrstelle findet derJuuge
in den mittleren und kleinen Betrieben , wäh¬
rend in den Großbetrieben meistens nur eine
einseitige Ausbildung stattfinden kann. Im
Kleinbetriebe kommt der Lehrling an alle Ar¬
beiten heran . Natürlich gibt es auch hier
Ausnahmen : ivenn der kleine Buchdrucker selbst
nichts gelernt hat , wird er auch seinen Lehr¬
lingen nichts verbringen und wenn die Lehr¬
werkstätte nur einseitige Arbeiten anfertigt,
ö wird auch "der Lehrling nur Bruchteile
lernen können. Es erhebt sich angesichts der
'chw'achen Leistungen solcher Prüflinge die
Frage, ob solchen Betrieben die Lehrberechr
tigung nicht abznspcechen ist.

Auch die alte Erfahrung , daß die Lehr¬
linge fiir den anspruchsvollen Bnchdrucker--
beruf zumteil nicht die geistigen Fähigkeiten
mitbringen , bestätigte sich wieder . Es gibt
immer noch Prinzipale , welche nicht - nach dem
„wie ist er", sondern „wo ist er " fragen und
dann einen solchen Unglücklichen skrupellos
Väter auf die „ Kunst" loslassen . Bei der münd-
icheu Prüfung war der Einfluß der Fort-

bildungs - und Fachschule leicht festzustellen.
Ein gesittetes Betragen und eine gewisse Ver¬
trautheit mit der Theorie, ' auch mit der sozialen
Gesetzgebung, ist angenehm ausgefallen.

Die Prüfungsarbeiten waren derart ge¬
wählt , daß alle Prüflinge auf die feststellenden,
d. h. für alle Betriebe gleichen Grundregeln
des Satzes eingehend geprüft wurden . Das
täglich abwechselnde Vornehmen ven drei bis
vier jungen Leuten in der gleichen Arbeit
brachte ganz überraschende Resultate zur Beur¬
teilung der Fähigkeiten und des Könnens . Man
konnte eine „ zünftige " Grundlage nur bei ein-
zelnen heransfinden.

Der E i n s l u tz des Krieges  auf die
Entwicklung der Lehrlinge ivar unverkennbar.
Unter den 23  waren drei , tvelche ihre Lehr¬
zeit bei einem anderen Prinzipal beenden muß¬
ten, weil der erste Lehrherr im Felde war.
Drei bei jungen Leute verblieben ohne Lehr¬
herren unter Gehilfen bei der Fran des Ge-
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schäftsinhabers . füllten mit der Frau
has Geschäft allein und einer in einem kleinen
Landitädtchen , führte selbst das Geschäft nnd
'gab seit zwei Jahreil sogar das täglich er¬
scheinende Lokalblättchen mit amtlichen Be¬
kanntmachungen heraus ! Alle Lehrlinge mit
verschwindenden Ausnahmen hatten den Ernst
«der Zeit wohl ersaßt . Sie waren aufrichtig
bemüht , das beste zu leisten : auch ihre Zeng-
missc aus der Fortbildungsschule und vom
'Lehrberrn waren gut , teilweise ausgezeichnet.

Als Fazit der Prüfung empfiehlt die Prü-
»fungskommissioil aufs neue , daß alle Lehr-
'betriebe ihre neu angenommenen Lehrlinge
sowohl auf die gesundheitliche wie geistige
Befähigung geiiau prüfen und ungeeignete
Jungeir abweisen , damit diese später nicht in
ihrem Fortkommen behindert werden . Umge¬
kehrt dagegen sei ausdrücklich daraus hinge¬
wiesen , daß die Buchdruckerei cuid> in ihren
einzelnen Spezialabteilungen eine gesundheit¬
lich zuträgliche , geistig vollbesrtedigende niid
in wirtschaftlicher Beziehung ansköminliche Zu¬
kunft für die jungen Leute bietet . HR.

enllaynung Kr esj5gcfängcner
Del der Verwesung in
ftandüKrfeS ' SeiWben

Das Königs . Preußische Kriegsministerium
batte die Absicht, in den einzelnen Korpsbe¬
zirken zentrale Handwerkstätten unter Leitung
einzelner Handwerksmeister unter Verwendung
von Kriegsgefangenen zu errichten . Den Be¬
mühungen deS Deutschen Handwerks - und Ge-
werbekammectages ist es zu verdanken , daß
diese Maßnahme , in der zweifellos eilte For¬
derung und Begünstigung einzelner Großbe¬
triebe sowie die Bildung von Konkurrenzwerk¬
stätten gegen die durch den Deutschen Kam-
mertag nach Ueberwindung großer Schwierig¬
keiten nnnniehr mit hohen Erfolgen zur Durch-
sührnng gebrachte korporative Arbeitsiiber-
nahme zu erblicken ist, unterblieb . Dagegen
ist es der .Zentralvertretung des deutschen
Handwerks gelungen , das Kriegsministerium
zu einem gewissen Entgegenkommen hinsicht¬
lich der au Kriegsgefangene zw zahlenden Ent¬
schädigung zu bewegen .. .

Die Entlohnung von kriegsgefangeneu Fach¬
arbeitern in Handwerksbetrieben ist uänrllch
int allgemeinen der Bezahlung gleichartiger
freier Arbeiter angepaßt . Wenn aber Arbeit¬
geber im Vergleich zu der Beschäftigung freier
Arbeiter derselben Berufsklässen zu stark be¬
lastet werden , so sind die stellvertr . General¬
kommandos befugt , andere , der Billigkeit ent¬
sprechende Sätze festzusetzen.

Darnach haben also die Handwerksmeister
die Möglichkeit , bei vorhandener zu starker
Belastung durch Entlohnung Kriegsgefangener,
beim stellvertr . Generalkommando eine anoer-
wellige billige Festsetzung der zu zahlenden
Entschädigung zrc betreiben . Es ivird
empfohlen , von dieser Ermächtigung nötigen¬
falls Gebrauch zu machen und dem stellver¬
tretenden Generalkommando durch die Hand
der zuständigen Handwerkskammer eingehend
begründete entsprechende Anträge einzu¬
reichen.

(Das Deutsche Handwerksblatt,)

ScriHlzerulchMunsm.
Der Vater des Kriegsteilnehmers als

'Stellvertreter des Sohnes , in dessen
Gewerbebetrieb.

(Nachdruck verboten .)
Ein Ge -werbeunternehmer , der zum Heere "dienst

eingezogcn war , wurde in seinem Geschäft von fernem
Vater vertreten . Natürlich machte dieer auch die
für den Betrieb criorderliche » Bestellungen auf
Diohmaterralie » , er war aber nicht irr der Lage , die
Zahlungen dafür pünktlich zu leisten , und als in¬
folgedessen ein Lieferant Klage gegerr den Kriegs«
steilnchnrer auf Bezahlung von Waren ansttengle,
'stellte der Beklagte durch seinen Rechtsanwalt aen
.Antrag ans .Aussetzung des Verfahrens gemäß den
lWestimmnngen des Kriegsiestnehmerfchu gesctzcs.

Der Gegner wandte ein eine Aussetzung des

Verfahrens erscheine int vorliegenden Falle olfen¬
bar unbillig , nnd das Oberlanoesgericht Posen hat
sich dieser Meinung angefchlossen . Der cLewerve ---
bttrieb des Beklagten , so heißt es in den Gründen,
wird in dessen Abwesenheit von seinenr Pater in
vollem Umfange tveitergeführt . Hinznkommt , daß
der Beklagte sich schon zur Zeit des Äbchlussrs des
Vertrages , auf den sich der Klageanspruch gründet,
im Heeresdienste befunoen l>at und auch hierbei von
seinem Vater vertreten worden ist . Sonach ist gar
nickst der Beklagte , sondern lediglich sein Bater in
der Lage , ix » Prozeßbevollmächtigten über die tat¬
sächlichen Vorgänge zu unterrichten : die Prozeß¬
führung ist also für den Beklagten dadurch , daß er
sich im Heeresdienste befindet , in keiner Meise er¬
schwert . Um so junbilliger wäre es , wenn er die Vor¬
teile aus den Geschäften , die sein Pater als sein
Vertreter abgeschlossen trat , ziehen , aber die Er¬
litt tun g der daraus erwachsenden Verbindlichkeiten
mit dem Hinweise auf seine Kriegsteilneli -metscl -aft
alckehnen könnte . Daß der Gewerbebetrieb des Be¬
klagten jetzt vielleicht w .mgerEimrahmen abtoirft als
in Friedenszeiten , erscheint demgegenüber unerheb¬
lich . Bon einer Aussetzung des Verfahrens kann
also keine .Rede sein . (Oberl and es ger . Posen , A>.
74/16 .)

Kurze niitteUutigen,
Merkblatt für Hi l fsdi  c nst pfl  ich t i ge.

Das Kriegsamt hat ein kur -gefaßteS Mrrkb 'alt
fiir Hilfsdienstpslichtige herausgegeben , das in ihber«
sichtlicher , klarer mW gemeinverständlicher Weise
Rechte nnd Pflichten der Hilfsvienstpstichtigen zur
Darstellung bringt . Das Merkblatt ist bei allen
Kriegsamtsstellen , HilssdiensttneLestellen und Orts-
behörden kostenfrei erhältlich.

Neuerwerbungen für die Bücherei
und vorbüdersamminng

de8 6cwcrbcvcrcin8 für Nassau.
E isler.  Oesterreichische Werkkultur . Heraus¬

gegeben vom österreichischen Werkbunö 1916.
F a h r e n w a l d t. Lackschriften für moderne

Schaufenster -Dekorationen , Plakate , Schilder
nfiv.

H a r t m a n n . Stilwandlungen nnd Irrungen
in den angewandten Künsten . 1916.

H o f f m a n n , Dr . I . Der vaterländische Hilfs¬
dienst . Gesetz vom 8. Dezember 1916 nebst den
Aussührungsbestimmungen . 1917.

H offmann.  Dr . F . Die Kriegsgesehe für
die Krankenversicherung . Zweite vermehrte
Auflage . 1817.

Mol,r . Moderne Schriften . 15 Alphabete für
Schildermaler und kaufm . Reklame.

W a r f e l m a n n . Lackschriftschule . 3 Hefte.
Wein doch.  Warenumsahstempelgeseh . 1917.
Wendtland,  Dr . jur . Handbuch der deut¬

schen Handelskammern und sonstigen amt¬
lichen Handelsvertretungen . Zusammenstel¬
lung der Handelskammergcsctze sämtlicher
deutscher Bundesstaaten . 1916.

vüchcrvcwrrHungen.
Koste  und S e e l i n g,  Kleine Lebens - und

Bürgerkunde . Verlag Dr . Max Gehlen,
Leipzig . Preis ^ 1 —

Jackmann,  W . Deutscher Jungmannen-
Kalender 1917/18 . Verlag R . Herrosä -Witten-
bcrg . Preis M  0 .75.

Hoffmeister . Wüster und D r . Wien-
deck,  Ratgeber für Gewerbetreibende : Hilfs¬
buch zur Meisterprüfung . Verlag R . Herrosö-
Wittenberg . Preis M  1 .60.
Der erste Teil bildet eine Einführung in die

non den beiden erstgenannten Verfassern hcr-
nusgegebenen Bnchfnhrnngshefte über gewerb¬
liche Buchführung nach dem amerikanischen
Sustem . In den übrigen Abschnitten sind kurz
behandelt : Steuern und Steuererklärung . Kal¬
kulation . Wechsel , Scheck , Arbeiterversicherungs-
gcsctzc , Schriftverkehr des Gewerbetreibenden,
einiges aus der Gewerbeordnung , Genossen¬
schaftswesen . Metsterprüfungsordnung.
Praktisches  M a s ch i n e n z e i ch n c n von

Richard Schiffncr , Oberingenieur in Warm¬
brunn , I : Grundbegriffe . Einfache Maschi-
uentcile bis zu den Kupplungen . Mit 60 Ta¬
feln . «Sammlung Göschen Nr . 589 ). G . I.
Göschen ' sche Verlagshcmdlung G . m . b. H . in
Berlin und Leipzig . Preis in Leinwand ge-
biliidcn A . II : Lager , Riemen - und Seil¬
scheiben , Zahnräder , Kolbenpumpe ristv . Mil
5l Tafeln . sSammlung (löschen Nr . 590) .

Nummer u>-■
G . I . Göschen 'sche Verlagshandlung G . m.
b . H . in Berlin und Leipzig . Preis in Lein¬
wand gebunden M h — .

Verfassung und Verwaltung itn
Königreich Preußen (in Frage und
Antwort ). Ein Hilfsbuch für den Fern - uni-
Nahuntcrricht der Deutsche » Staatsbürger.
und Bramtenschule in Berlin und für den
Selbstunterricht von Robert Gersbach . Preis
60 Pfg . Verlag : Kameradschaft , G . m . b . H,
Berlin W . 35.

kanawertzzkammer wlczvaäcn.
Auszug aus dem Protokoll

über die 187 . Bwrstandssitznng vom 3. April 1917,
Anwesend der Vorsitzende , Herr Carsten  s , um

sämtliche Vorstandsmitglieder sowie der Syn -dist-
der Kammer.

1. D« s Protokoll der 186 . Vorstand -Äitznng wirl
genehmigt.

2 . Ans dem Geschäftsbericht ist hervor -uht -bem
a) Zn der Werbeschrift des Teuisehen Kriege »'

hilfsbunds KU Berlin hat (er Kammertag Siel-
lung getrommen . Der Vorstand Nimmt cavo«
Kenntnis und schließt sich wi.

b) Der Vorstand nimmt Kenntnis von der Eiw
richtung der Ausschüsse wii> der Besetzung bei
Schlichtungsausschüsse für den Vaterländische
Hilfsdienst.

a) Ebenso von der Zuschrift des Kanrmertags b:tt
Unterbringung ingendlicher Türken in cenlschm
Handwerksbetrieben.

ck) Ebenso von der Stellungnahme der FachinnM
gen für Bäcker und Me .zger zu der gegenwärt«
gen Lehrlingsausbildung.

3 . Der Jahresabschluß der Hauptrechnung !oist
vvrgelegt . Die Besprechung dieser und des Han»,
hcütnngsplans für 19117 imrd in öer nächstenL -il.nnz
ldattkiiwen.
' 4 . Die in dem .Schreiben des Landcshaup-
Manns vom 16 , Februar dr . Mitgeieilien An¬
träge auf Abänderung der Satzungen der Wilw»
und Waisenkasse usw , sind durch schriftliche Ab¬
stimmung des Vorstandes angenommen (vor,en , ü
hierdurch) zum Protokoll festgestellt wird.

5 . Ans Antrag von P . wird dem Maurer .' ,
ling N . die Lehrzeit stuf zw-ei Jahre ermäße
«unter der Bedingung , daß er sich nach zwei Jahrei
-der Gesellenprüfung unterzieht.
) 6 . Auf eine Mfrage l>es Zentralvorstandes be
.Gewerbcvcrcins für Nassau wegen Ermichtnng v«
Lehrwerkstättm als Ersatz für oie Werk,,ai siehst
wird festgestellt , taß die Werkstattarbei ! ittii den gst
ßeren Gewerbeschulen bereits verbunden i l , laß Üt
besondere Lehrwerkstätten als Ersatz für Me MeisM
lehre nicht im Interesse des Ha n̂dmeris legen , d>'
vielmehr crstere nur als Ergänzung her letzteren h
trachtet werden dürfen,

7 . Der Fachverein der felbstündigen Piitzmaär'
innen zu Wiesbaden beantragt die Festsetzung i«
Mindeftlehrzcit für dies Gewerbe au > Lps ' Jahn
Der Vorstand hält es nicht für zweckmäßig , ivähre«
des Krieges dieser Frage näher zu treten iind g>>
anheim , den Antrag nach dem Kriege ,;u erneueck

8 . Der N. beantragt die Zulassung des Mal'
lchrlings R . zur Notgesellenprüfung nach
jähriger Lehrzeit , weil er po -ra -assichllich znm
litärdicnst eingezogen werde . Mit Mi,cksich-: auf
Kürze der Lehrzeit gibt der Vorfiana anheim,
Antrag zu erneuern , ioenn die Einberufung
Lehrlings tatsächlich, erfolgt , was vorerst Nicht
erwarten sein dürste.

9 . Der Vorstand Nimmt Kenntnis von eistl
(Schreiben der Hanptstelle Berlin über Maler»
veschaffunq . 1

10 . Ebenso von dem Bericht der Vermittln^
stelle über die zwischenzeitigen Aufträge,

11 . Als Termin für die Pollverammlung
der . 16 , Mai in Aussicht genommen . Die er,o
liche Borstandssitzung soll möglichst innerhalb
fÄochen stattfinden.

Für die Richtigkeit vorstehenden LluZzugs.W
Der Syndikus der Handtverkskaminer

Schroeder.

*
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